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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

Im Mai 2020 forderte Lorenzo Quadri (svp, TI), dass die zuständigen Behörden keine
neuen Ausweise mehr für ausländische Arbeitskräfte im Tessin ausstellen sollen. Mit
seiner Motion wollte er den Bundesrat beauftragen, ein Moratorium für die Erteilung
von Grenzgänger- und Aufenthaltsbewilligungen zu erlassen. Damit sollte die
Wiederanstellung von Tessinerinnen und Tessinern, die im Zuge der Corona-19-
Pandemie ihre Arbeit verloren hatten, vereinfacht werden. Quadri argumentierte, dass
das Tessin übermässig stark von den Folgen der Pandemie betroffen gewesen sei, nicht
zuletzt weil der Bundesrat die Grenzen zu spät geschlossen habe. Bei der geplanten
Wiedereinführung der Personenfreizügigkeit müsse der Bundesrat daher die besondere
Situation des Tessins – die wirtschaftlichen Schäden und die hohe Arbeitslosigkeit
– berücksichtigen. In seiner Stellungnahme zeigte der Bundesrat im Juli 2020 für die
Forderung des Motionärs Verständnis und teilte dessen Sorge um die Sicherung der
Arbeitsplätze. Er betonte aber auch, dass die Aufrechterhaltung der
Personenfreizügigkeit eine wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung der
Schweiz sei, und merkte an, dass man weiterhin von ausländischen Arbeitskräften
abhängig sei. Darüber hinaus verwies er auf die Stellenmeldepflicht, die im Juni 2020
reaktiviert wurde. Eine Einschränkung des FZA aus wirtschaftlichen Gründen sei auch
vertraglich nicht legitim, erklärte der Bundesrat. Aus diesen Gründen beantragte er die
Ablehnung der Motion. 
Erst in der Frühjahrssession 2022, also lange nachdem die Schweiz ihre Grenzen wieder
geöffnet hatte, befasste sich der Nationalrat mit dem Vorstoss. Trotz der
zwischenzeitlichen Entwicklungen hielt Motionär Quadri an seinem Anliegen fest. Er
beklagte, dass der Tessiner Arbeitsmarkt durch die vielen italienischen
Grenzgängerinnen und Grenzgänger unter Druck gerate und einheimische Arbeitskräfte
aus dem Markt gedrängt würden. Daher forderte er auch knapp zwei Jahre nach der
Einreichung seiner Motion die Einführung von Schutzklauseln. Diese Forderung wolle er
aber in einer weiteren Motion formulieren. Die vorliegende Motion wurde mit 138 zu 54
Stimmen abgelehnt. Nur die Mitglieder SVP-Fraktion stimmten für den Vorstoss. 1

MOTION
DATUM: 02.03.2022
AMANDO AMMANN

Landesverteidigung

Militärorganisation

Le Conseil des Etats a accepté une motion émanant de la commission de l’économie et
des redevances, proposant la modification de la loi sur l’assurance chômage-invalidité
(LACI) et du régime des APG afin que les jeunes entre deux périodes de service militaire
ou entre la fin de leurs études et leur service militaire ne soient plus privés de leurs
indemnités de chômage. Cette motion avait été agréée l’année précédente par le
Conseil national. 2

MOTION
DATUM: 20.03.2001
FRANÇOIS BARRAS

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Zuerst nur vereinzelt, mit der wachsenden Arbeitslosigkeit dann aber doch
nachdrücklicher, wurde ein teilweises Abrücken von dieser angebotsseitig orientierten
Politik in Richtung auf eine staatliche Belebung der Nachfrage gefordert. Man hütete
sich aber – auch auf Seiten der Gewerkschaften – die Lage zu dramatisieren und eine
grundlegende konjunkturpolitische Wende zu verlangen. Die politischen Parteien
benutzten die wirtschaftlichen Probleme auch kaum zu Profilierungsversuchen; es kam,
zumindest unter den vier Regierungsparteien, eher zu einem Schulterschluss. Dies
offenbarte sich auch weitgehend während der Debatte über die aktuelle
Wirtschaftslage im Nationalrat, deren Auslöser gleichzeitig eingereichte dringliche
Interpellationen (Ip. 82.491 - Ip. 82.497) sämtlicher sieben Fraktionen bildeten und an
der sich nicht weniger als 53 Redner beteiligten. Eigentliche
Arbeitsbeschaffungsaktionen, wie etwa das Vorziehen geplanter Investitionen, kündigte

MOTION
DATUM: 16.12.1982
HANS HIRTER
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der Bundesrat erst für 1983 an. Dem vorausgegangen war eine gemeinsame
Stellungnahme der Regierungsparteien, worin neben dieser Massnahme der Ausbau der
Exportrisikogarantie und die Verstärkung des regionalpolitischen Instrumentariums
postuliert worden war. Einen ersten Niederschlag fanden diese Bestrebungen anlässlich
der parlamentarischen Behandlung des Rüstungsprogramms mit der Verdreifachung
einer Lastwagenbestellung bei einer Ostschweizer Firma. 3

Da zur Zeit überhaupt kein Bedarf an Konjunkturstützungsmassnahmen besteht,
erstaunt es nicht, dass der Ständerat oppositionslos eine Motion Lauber (cvp, VS)
überwies, welche verlangt, dass das Bundesgesetz über die Krisenbekämpfung und
Arbeitsbeschaffung zu einem eigentlichen Stabilitätsgesetz ausgebaut wird. Darin soll
der Hauptakzent nicht mehr auf die strukturerhaltenden Stützungsmassnahmen gelegt
werden, sondern die Förderung der Anpassung an den Strukturwandel im Vordergrund
stehen. Daneben soll das revidierte Gesetz auch Instrumente zur Konjunkturdämpfung
enthalten. 4

MOTION
DATUM: 06.10.1988
HANS HIRTER

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-
CN) a déposé une motion pour empêcher le versement de dividendes, en 2020 et
2021, au sein des entreprises qui bénéficient des indemnités de réduction de l'horaire
de travail (RHT) dans le cadre de la crise du Covid-19. La CSSS-CN a adopté la motion
par 19 voix contre 5 et 1 abstentions. Les 5 voix de la minorité proviennent du PLR et des
Vert'libéraux. 
Le Conseil fédéral a proposé aux chambres de rejeter la motion. Premièrement, il a
précisé que la loi sur l'assurance-chômage (LACI) n'exigeait pas des entreprises une
suppression des dividendes en cas d'indemnités RHT. Deuxièmement, il a démontré
l'incohérence temporelle d'une telle mesure. En effet, les dividendes versés en 2020
sont liés à l'exercice de 2019, alors que les indemnités RHT versés en 2020 sont
effectivement liées à l'exercice 2020. Troisièmement, il a pointé du doigt les risques
potentiellement néfastes pour le marché du travail et la compétitivité helvétique. 
Au final, le Conseil national a suivi sa commission et accepté, de justesse, la motion par
93 voix contre 88 et 11 abstentions. D'un côté, le camp rose-vert a voté en bloc pour la
motion. A l'opposé, la frange libérale, emmenée par le PLR et les Vert'libéraux, a voté
contre la motion (3 exceptions chez les Vert'libéraux). Finalement, ce sont les 15 voix de
l'UDC, couplées au 9 voix du groupe du Centre qui ont fait pencher la balance en faveur
de la motion. Les abstentions provenaient principalement du groupe du Centre (6). 
A l'opposé, le Conseil des Etats a rejeté la motion par 31 voix contre 10 et 1 abstention.
Le rejet de la motion semble avoir été dicté par les voix du groupe du Centre et de
l'UDC qui ont rejoint la frange libérale de la chambre. Ce rejet suit également la
recommandation, par 9 voix contre 3 et 1 abstention, de rejet par la CSSS-CE. 5

MOTION
DATUM: 06.05.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Die von Nationalrätin Martullo-Blocher (svp, GR) eingereichte Motion «Regionalisierung
der Arbeitslosenquote bei der Stellenmeldepflicht» wurde Anfang Oktober 2021
unbehandelt abgeschrieben – sie war zwei Jahre lang nicht im Parlament behandelt
worden. Mit der Motion wollte Magdalena Martullo-Blocher den Bundesrat unter
anderem damit beauftragen, die Arbeitsvermittlungsverordnung (AVV) so anzupassen,
dass die regionalen oder kantonalen Arbeitslosenquoten  – und nicht mehr die
nationale Arbeitslosenquote – für die Stellenmeldepflicht ausschlaggebend sind. Eine
Meldung der Stellen solle demanch nur in denjenigen Regionen oder Kantonen nötig
sein, in denen die Arbeitslosigkeit in einem bestimmten Beruf einen Schwellenwert
erreicht oder überschreitet. Die Stellenmeldepflicht, die gemäss Martullo-Blocher
anstelle der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative eingeführt worden sei, sei
ein «Bürokratiemonster». Das Instrument sei unwirksam, weil die kantonalen und
regionalen Unterschiede nicht berücksichtigt würden. Mit der vorgeschlagenen
Anpassung würde die Stellenmeldepflicht effizienter.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, zumal er die geltende Regelung
für deutlich einfacher und effizienter hielt als den Vorschlag von Martullo-Blocher.
Zudem könnten sich Arbeitslose, die in Gebieten mit hohen Arbeitslosenquoten lebten,

MOTION
DATUM: 25.09.2019
GIADA GIANOLA
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auch ausserhalb ihrer Region bewerben. Schliesslich sei eine regionale Umsetzung der
Meldepflicht bereits möglich: Gemäss dem Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG)
können die Kantone beantragen, die Meldepflicht in einzelnen Berufsgruppen, deren
kantonale Arbeitslosenquote den nationalen Schwellenwert übersteigt, einzuführen. 6

Arbeitsmarkt

Mit einer Motion wollte Nationalrat Vollmer (sp, BE) den Bundesrat beauftragen, die
statistische Erhebung über die Erwerbstätigkeit und die Erwerbslosigkeit
aussagekräftiger zu machen und Daten bereitzustellen, die international vergleichbar
sind. Der Bundesrat erinnerte daran, dass 1991 mit SAKE erstmals eine
Stichprobenerhebung nach den Standards von IAO, OECD und EG durchgeführt worden
war. Die in der Motion geforderte vierteljährliche Erhebung dieser Daten dürfte sich in
den neunziger Jahren europaweit durchsetzen. Sie wirft momentan jedoch noch eine
Reihe von konzeptionellen, finanziellen und personellen Fragen auf, weshalb der
Bundesrat mit Erfolg Umwandlung in ein Postulat beantragte. 7

MOTION
DATUM: 09.10.1992
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der gemeinsamen Vorstösse der bürgerlichen Bundesratsparteien für eine
Deregulierung der Wirtschaft forderte eine Motion Frey (svp, ZH) vom Bundesrat eine
Lockerung der arbeitsmarktrechtlichen Bestimmungen. Insbesondere verlangte die
Motion ein verbessertes Aus- und Weiterbildungssystem, die Förderung der
interkantonalen Mobilität durch die gegenseitige Anerkennung von Diplomen, eine
weitgehende Aufhebung der Arbeitsschutzgesetzgebung im Bereich der
Mindestlohnvorschriften und des Kündigungsschutzes sowie eine Revision der
Ausländergesetzgebung mit dem Ziel einer vermehrten Rekrutierung qualifizierter
Arbeitnehmer. Der Bundesrat war nur bereit, die Forderung nach bedarfsgerechter
Aus- und Weiterbildung in der verbindlichen Form anzunehmen. Bei den in der Motion
erwähnten Mindestlohnvorschriften erinnerte er daran, dass das Bundesrecht keine
gesetzlich verankerten Mindestlöhne kennt, die Regierung der Einführung kantonaler
Vereinbarungen jedoch positiv gegenüber steht. Bei der Ausländerpolitik war er der
Ansicht, die Motion renne offene Türen ein, da die Praxis des Bundesrates seit einigen
Jahren bereits in diese Richtung gehe. Die grosse Kammer folgte den Anträgen des
Bundesrates und überwies lediglich den ersten Punkt der Motion in der bindenden
Form die restlichen Anträge nur als Postulat. 8

MOTION
DATUM: 14.12.1992
MARIANNE BENTELI

Verbesserungen für die Langzeitarbeitslosen standen auch im Zentrum verschiedener
Vorstösse, welche die eidgenössischen Räte in der Herbstsession behandelten. In
Beantwortung einer Motion Etique (fdp, JU) und einer Motion der CVP-Fraktion im
Nationalrat sowie einer Motion Martin (fdp, VD) im Ständerat zeigte der Bundesrat
Verständnis für das Anliegen, welches auch er als dringlich erachtete. Da die Frage nur
in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen angegangen werden könne, beantragte er
mit Erfolg Umwandlung der Motionen in Postulate.

MOTION
DATUM: 31.12.1992
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion verpflichtete der Freiburger Nationalrat und CNG-Präsident Fasel
(cvp) den Bundesrat, im Rahmen der Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
(AVIG) die Beratung von Arbeitslosen als eigenständiges Instrument in den Katalog der
Präventivmassnahmen aufzunehmen. Unter Hinweis auf die angelaufene 2. Revision des
AVIG beantragte der Bundesrat Umwandlung in ein Postulat. Der Nationalrat erachtete
diesen Aspekt der Prävention jedoch als derart zentral, dass er den Vorstoss in der
verbindlichen Form überwies. Der Entwurf zur Revision des AVIG, welchen der
Bundesrat Ende Jahr dem Parlament zuleitete, sieht substantielle Verbesserungen im
Bereich der Arbeitsvermittlung vor. Das Beratungs- und Vermittlungsangebot der
Arbeitsämter soll durch die Gewährung der entsprechenden finanziellen Mittel
professionalisiert werden, wobei die Aus- und Weiterbildung des Beratungspersonals
und die Möglichkeit zur Einrichtung regionaler Vermittlungsstellen im Vordergrund
stehen. Grundsätzlich soll die Stempelpflicht durch ein regelmässig stattfindendes
Vermittlungsgespräch ersetzt werden. 9

MOTION
DATUM: 27.09.1993
MARIANNE BENTELI
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Nationalrätin und SMUV-Gewerkschaftspräsidentin Brunner (sp, GE) nahm das zweite
Standbein der SGB-Strategie gegen die Arbeitslosigkeit, die permanente Weiterbildung,
in einer Motion auf und verlangte, im Rahmen der Revision des AVIG sei ein Solidaritäts-
Weiterbildungsurlaub einzuführen. Die Weiterbildung eines fest Angestellten sollte
damit während eines Jahres auf Kosten der Arbeitslosenversicherung finanziert
werden, ein Arbeitsloser in der Zwischenzeit bei regulärem Lohn diesen ersetzen. Der
Bundesrat war bereit, die Motion als Postulat entgegenzunehmen, doch wurde auch
dieses von Allenspach (fdp, ZH) bekämpft und schliesslich – wenn auch nur knapp –
abgelehnt. 10

MOTION
DATUM: 08.10.1993
MARIANNE BENTELI

Als Mittel gegen die Arbeitslosigkeit bezeichneten die Gewerkschaften auch ihre
Forderung nach einer Verbesserung der beruflichen Qualifikation der
Arbeitnehmenden durch einen alle zwei Jahre stattfindenden bezahlten Bildungsurlaub
für alle. Finanziert würde dieses Programm paritätisch von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern mit maximal je 0,5 Lohnprozenten. Der SGB verlangte auch
Intensivkurse für bildungswillige Erwachsene, insbesondere Arbeitslose, Vorkurse für
bildungsschwächere Arbeitslose sowie ein von der Arbeitslosenversicherung bezahltes
Nachholen der Grundausbildung für Erwachsene, die mindest zehn Jahre eine Arbeit
ohne entsprechenden Berufsschulabschluss verrichtet haben. Dafür sollten primär
Gelder der 1990 vom Parlament beschlossenen Weiterbildungsoffensive eingesetzt
werden. Eine entsprechende Motion Brunner (sp, GE) wurde auch in der Postulatsform
von Allenspach (fdp, ZH) bekämpft, weshalb deren Behandlung verschoben wurde. 11

MOTION
DATUM: 08.10.1993
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Bezzola (fdp, GR), welche im Sinn von mehr Flexibilität die Aufhebung der
1989 vom Parlament beschlossenen Unterstellung der Aushilfsausleihe unter das
Arbeitsvermittlungsgesetz verlangte, wurde auf Antrag des Bundesrates, der auf bereits
stattgefundene administrative Erleichterungen verwies und die Bedeutung des
Arbeitnehmerschutzes in jenen Branchen unterstrich, die nicht durch einen
Gesamtarbeitsvertrag geregelt sind, vom Nationalrat in ein Postulat umgewandelt. 12

MOTION
DATUM: 01.12.1993
MARIANNE BENTELI

Mehrere Motion von Mitgliedern des Nationalrates wollten den Bundesrat beauftragen,
selber bei der Beschaffung von Arbeitsplätzen aktiv zu werden. Comby (fdp, VS) schlug
vor, dass die Regiebetriebe des Bundes (SBB und PTT) rund 3000 Praktikantenstellen
für Lehrabgänger schaffen sollten. Der Bundesrat fand diese Zahl bedeutend zu hoch,
weshalb er mit Erfolg beantragte, die Motion in ein Postulat umzuwandeln. Gar nichts
wissen wollte die Landesregierung von einem Vorstoss Fasel (csp, FR), der verlangte,
dass aus den Mitteln des Bundesamtes für Sozialversicherung und des BIGA in
Zusammenarbeit mit interessierten Kantonen und Fachorganisationen Pilotprojekte zur
wirtschaftlichen und sozialen Integration von längerfristig erwerbslosen, grundsätzlich
aber erwerbsfähigen Personen initiiert werden. Der Bundesrat begründete seinen
Antrag auf Ablehnung der Motion mit dem Hinweis auf die arbeitsmarktlichen
Massnahmen im Rahmen des revidierten AVIG, die direkt auf die berufliche
Wiedereingliederung der Arbeitslosen ziele. Fasel seinerseits erklärte, ihm gehe es in
erster Linie um die Koordination der Leistungen von ALV und IV, welche nach heutigem
Recht nacheinander zum Tragen kämen, währenddem ein verzahntes Vorgehen seiner
Meinung nach sinnvoller sei. Das Plenum folgte seiner Argumentation und überwies die
Motion mit 58 zu 45 Stimmen. Abgelehnt wurde hingegen - ebenfalls auf Antrag des
Bundesrates - eine Motion Roth (sp, GE), welche anregte, in der allgemeinen
Bundesverwaltung solle ein Pilotversuch gestartet werden, bei dem Beamtinnen und
Beamte während sechs Monaten einen Bildungsurlaub erhalten und dabei von
Arbeitslosen ersetzt werden sollten. Der Bundesrat zeigte durchaus Verständnis für das
Anliegen, äusserte aber seine Befürchtung, dass der Versuch zu grossen
Schwierigkeiten im Vollzug führen würde, weshalb er den Rat bat, den Vorstoss nicht zu
überweisen. 13

MOTION
DATUM: 17.09.1996
MARIANNE BENTELI
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Mit dem Hinweis darauf, dass in jüngster Zeit bereits zahlreiche Projekte zu Gunsten
der Arbeitslosen beschlossen oder in Angriff genommen worden sind, lehnte der
Ständerat eine Motion des Nationalrates ab, welche die Schaffung von 2000
Arbeitsplätzen zur wirtschaftlichen und sozialen Integration Erwerbsloser verlangt
hatte. 14

MOTION
DATUM: 04.03.1997
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Gysin (sp, BS), welche verlangte, die Starthilfe an Arbeitslose zur
selbständigen Erwerbsarbeit sei auszudehnen, wurde in jenen Punkten gutgeheissen,
die arbeitslosenversicherungsrechtlich relevant sind (Erhöhung der Zahl der
besonderen Taggelder sowie Verlängerung der Frist für Bürgschaften). Ein Postulat
Comby (fdp, VS) [97.3417], welches den Bundesrat ersuchte, zusammen mit den
Sozialpartnern zu prüfen, wie mit neuen Modellen, über Steuererleichterungen oder
eine Senkung der Soziallasten die Innovation gefördert und eine bessere Verteilung der
Arbeit erreicht werden könnte, wurde von Hasler (svp, AG) bekämpft und so vorderhand
der Beratung entzogen. 15

MOTION
DATUM: 19.12.1997
MARIANNE BENTELI

Nationalrat Gysin (sp, BS) reichte eine Motion ein, mit welcher er den Bundesrat
beauftragen wollte, Massnahmen gegen die Diskriminierung älterer Stellensuchender
auf dem Arbeitsmarkt zu ergreifen. Die Landesregierung teilte zwar die Besorgnis des
Motionärs und anerkannte, dass deutliche Anzeichen für diese Form der
Diskriminierung – besonders gegenüber Frauen – bestehen. Da er die Problematik aber
noch vertieft prüfen möchte, beantragte er mit Erfolg Umwandlung in ein Postulat. 16

MOTION
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat überwies im Einvernehmen mit dem Bundesrat eine Motion des
Nationalrates, die eine Ausdehnung der Starthilfe an Arbeitslose zur Aufnahme einer
selbstständigen Erwerbsarbeit verlangt. 17

MOTION
DATUM: 04.03.1999
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession wurden drei Motionen der SP-Fraktion behandelt, welche
verschiedene Massnahmen zur Reduktion der Arbeitslosigkeit vorschlugen. Ein erster
Vorstoss wollte, dass bei einem Stellenabbau durch Restrukturierungen und Fusionen
mindestens vorübergehend Arbeitsverteilungsmodelle zum Zug kommen, welche
Massenkündigungen verhindern; diese Motion wurde auf Antrag des Bundesrates,
welcher die Meinung vertrat, dass sich in diesem Bereich Auflagen mit gesetzlichem
Zwang eher kontraproduktiv auswirken, selbst in Postulatsform mit 71 zu 59 Stimmen
abgelehnt. Ebenso verworfen wurde (mit 78 zu 65 Stimmen, und weil die Fraktion die
vom Bundesrat beantragte Umwandlung in ein Postulat ablehnte) eine Motion, welche
eine Nachbildungsoffensive in dem Sinn verlangte, dass alle Erwachsenen zur
Verstärkung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit mit Unterstützung von Bund und Kantonen die
Schul- und Ausbildungsabschlüsse der Sekundarstufe I und II sollten nachholen können.
Nur als Postulat angenommen wurde mit Zustimmung der Motionäre der dritte
Vorstoss, welcher anregte, mit Geldern der Arbeitslosenversicherung solle ein
Weiterbildungsurlaub für fest angestellte Personen gewährt werden, sofern der
beurlaubte Mitarbeitende von einer erwerbslosen Person ersetzt wird. 18

MOTION
DATUM: 16.06.1999
MARIANNE BENTELI

Oppositionslos nahm der Ständerat eine Motion Heberlein (fdp, ZH) an, die den
Bundesrat auffordert, Massnahmen mit Anreizcharakter im Bereich
Sozialversicherungen, Arbeitsmarkt und Steuerrecht zugunsten der Partizipation älterer
Arbeitnehmender im Arbeitsmarkt vorzuschlagen. 19

MOTION
DATUM: 19.09.2006
MARIANNE BENTELI

Diskussionslos und im Einvernehmen mit dem Bundesrat nahm der Nationalrat eine von
Abgeordneten aus allen Bundesratsparteien sowie den Grünen unterzeichnete Motion
Schenker (sp, BS) an, die den Bundesrat auffordert, einen Massnahmenplan zur
Unterstützung von älteren Arbeitslosen vorzulegen. Dabei seinen neben der Förderung
spezifischer arbeitsmarktlicher Massnahmen insbesondere die Verstärkung der
Forschung über die spezifische Problematik der Wiedereingliederung älterer
Arbeitnehmender zu prüfen. 20

MOTION
DATUM: 06.10.2006
MARIANNE BENTELI
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Ebenso diskussionslos wie im Vorjahr der Nationalrat stimmte der Ständerat einer
Motion Schenker (sp, BS) zu, welche den Bundesrat beauftragt, dem Parlament
gesetzgeberische Massnahmen zur besseren Wiedereingliederung von älteren
Arbeitslosen vorzuschlagen resp. diese auf Verordnungsebene einzuführen. 21

MOTION
DATUM: 05.06.2007
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Ständerat einstimmig und unterstützt vom Bundesrat eine Motion
Heberlein (fdp, ZH) angenommen, welche diesen auffordert, sozialversicherungs- und
steuerrechtliche Massnahmen zu ergreifen, um finanzielle Anreize für ältere
Arbeitnehmende zu schaffen, auch über das ordentliche Pensionsalter hinaus aktiv im
Erwerbsleben zu verbleiben. Damit soll der demografischen Entwicklung (steigende
Lebenserwartung, Eintritt der «Baby-Boom-Generation» ins Rentenalter) Rechnung
getragen sowie ein Verlust von Know-how vermieden werden. Der Nationalrat stimmte
der Überweisung der Motion ebenfalls diskussionslos zu. 22

MOTION
DATUM: 05.03.2008
MARIANNE BENTELI

Arbeitslose sollen Zugang zu privaten Arbeitsvermittlern erhalten, dies forderte eine
Motion von Nationalrat Ineichen (fdp, LU). Private Personaldienstleister könnten laut
Ineichen den Arbeitslosen besser helfen und ein solcher Schritt würde auch den wenig
effizienten Ausbau des öffentlichen Arbeitsvermittlungssystems vermeiden. Die Idee
stiess bei den kantonalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) auf wenig Gegenliebe. Sie
argumentieren, dass die privaten und öffentlichen Systeme nicht vereinbar seien und
dass bereits eine gute Zusammenarbeit bestehe. Mit diesen Argumenten verlangte auch
der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Der Nationalrat stimmte mit 107 zu 78 für die
Annahme der Motion während der Ständerat gegen die Motion votierte. 23

MOTION
DATUM: 09.03.2009
NATHALIE GIGER

Les deux chambres du parlement ont, en outre, donné suite à une motion Wyss (verts,
SO) visant à promouvoir le « topsharing » au sein de l’administration fédérale. Par le
biais de cette intervention parlementaire, le Conseil fédéral a été chargé de procéder
aux modifications légales nécessaires afin d’inscrire le modèle du partage des
responsabilités de direction dans sa politique du personnel. 24

MOTION
DATUM: 16.06.2011
LAURENT BERNHARD

Une motion déposée par le groupe PBD visant à augmenter les chances des personnes
âgées sur le marché du travail a obtenu une majorité au sein du Conseil national lors de
la session de printemps. Le texte prévoit que le Conseil fédéral examine une
harmonisation des taux de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). Le
parti bourgeois démocratique estime que les contributions qui augmentent en fonction
de l’âge sont en partie responsables des difficultés que l’ancienne génération
rencontre sur le marché du travail, notamment lorsqu’il s’agit de retrouver un emploi.
Le Conseil des Etats ne s’est pas encore prononcé sur cette motion. 25

MOTION
DATUM: 22.03.2013
LAURENT BERNHARD

Afin d’améliorer l’exécution des mesures d’accompagnement dans le cadre de la libre
circulation des personnes, le parlement a adopté, au cours de l’année sous revue, une
motion émanant de la commission de l’économie et des redevances du Conseil des
Etats (CER-CE). Par cette décision, le Conseil fédéral a été chargé d’exposer de manière
détaillée les lacunes existantes et de présenter, au niveau de la Confédération et des
cantons, un plan de mesures visant à y remédier. Il est à relever que le Conseil national
a supprimé une partie du texte déposé. En effet, les députés bourgeois de la chambre
du peuple ont rejeté en décembre le renforcement des instruments du partenariat
social. Sous l’influence de l’acceptation de l’initiative populaire sur les rémunérations
abusives en mars et à titre de concession à celle sur les salaires minimums, la motion
sous sa forme originale demandait au Conseil fédéral de proposer également des
mesures permettant d’accélérer la conclusion des conventions collectives du travail
(CCT) et des contrats-types de travail (CTT). 26

MOTION
DATUM: 11.12.2013
LAURENT BERNHARD
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Mittels einer Motion wollte Franz Grüter (svp, LU) den Bundesrat beauftragen, die Zahl
der ausgesteuerten Arbeitnehmenden in die Arbeitslosenstatistik aufzunehmen.
Aktuell seien Arbeitslose, die nach Ablauf der 18 Monate, in denen sie Arbeitslosengeld
erhalten, keine Stelle gefunden haben, nämlich nicht in der Arbeitslosenstatistik
vertreten. Diese unterschätze deswegen die Arbeitslosenzahl und sei nicht vollständig,
so Grüter.
Im Rahmen der Debatte im Nationalrat im März 2020 machte Barbara Gysi (sp, SG)
darauf aufmerksam, dass auch andere Gruppierungen, die Erwerb oder Arbeit suchen,
in der Arbeitslosenstatistik nicht erschienen – sie spezifizierte jedoch nicht, welche
Gruppen. Sie betonte, dass die sozialdemokratische Fraktion bereit sei, die Motion zu
unterstützen, falls auch diese Gruppierungen in die Formulierung aufgenommen
würden und die Arbeitslosenstatistik somit zu einer Erwerbslosenstatistik verbreitert
würde, was der Motionär gerne annahm. Der Bundesrat hingegen beantragte die
Ablehnung der Motion. Die Arbeitslosenversicherung sei eine «Registerstatistik», in
welche nur diejenigen Personen aufgenommen würden, die sich bei einem RAV
anmeldeten – folglich könne sie monatlich erstellt werden. Der Nationalrat sprach sich
jedoch mit 141 zu 39 Stimmen für Annahme der Motion aus. Nur die FDP.Liberalen-
Fraktion und die Mitte-Fraktion unterstützten das Anliegen nicht. 27

MOTION
DATUM: 05.03.2018
GIADA GIANOLA

Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Herbstsession 2021 mit der Motion
Grüter (svp, LU), die den Bundesrat beauftragen wollte, die Zahl der ausgesteuerten
Arbeitnehmenden in die Arbeitslosenstatistik aufzunehmen. Die dafür zuständige SGK-
SR beantragte mit 7 zu 4 Stimmen (bei 1 Enthaltung), die Motion abzulehnen.
Kommissionssprecher Peter Hegglin (mitte, ZG) erklärte, dass eine Aufnahme der
Ausgesteuerten in die Statistik deren weitere Anmeldung beim RAV notwendig machen
würde. Zudem wäre durch eine solche Änderung die zeitliche Kontinuität der Statistik
nicht mehr gewährleistet. Der Ständerat lehnte die Motion stillschweigend ab, womit
das Geschäft erledigt war. 28

MOTION
DATUM: 29.09.2021
GIADA GIANOLA

Im Dezember 2021 reichte Ständerat Erich Ettlin (mitte, OW) eine Motion ein, die den
Bundesrat beauftragen wollte, die Stellenmeldepflicht wieder auf diejenigen
Berufsarten zu beschränken, die eine schweizweite Arbeitslosenquote über 8 Prozent
aufweisen. Nach der Senkung des Schwellenwertes im Jahr 2020 von 8 auf 5 Prozent sei
die Anzahl meldepflichtiger Berufe kontinuierlich gestiegen. Da die Meldepflicht aber
einen grossen administrativen Aufwand für die Unternehmen und Arbeitgebenden
bedeute, solle der entsprechende Schwellenwert wieder erhöht werden. Der Bundesrat
erläuterte, dass die Anzahl meldepflichtiger Berufe mit der Höhe der Arbeitslosigkeit
zusammenhänge und somit vor allem aufgrund der Covid-19-Pandemie angestiegen sei.
Zudem sei der administrative Aufwand für die Unternehmen durch verschiedene
Massnahmen reduziert worden. Bis Ende März 2024 werde das EJPD überdies eine
«Gesamtschau zur Umsetzung aller bereits ergriffenen Massnahmen zur Förderung des
inländischen Arbeitskräftepotenzials» erstellen. 
Im Rahmen der Frühlingssession 2022 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion.
Ständerat Damian Müller (fdp, LU) stellte nach Absprache mit Motionär Ettlin den Antrag
auf Zuweisung an die WAK-SR, damit diese die Motion vorprüfen kann. Gemäss Müller
sei eine genauere Auseinandersetzung mit der Forderung nötig, um die
Stellenmeldepflicht und die Erhebung der Arbeitslosenquote detailliert zu prüfen.
Stillschweigend hiess der Ständerat den Ordnungsantrag gut und wies die Motion der
Kommission zur Vorberatung zu. 29

MOTION
DATUM: 17.03.2022
GIADA GIANOLA

Nachdem im August 2022 die WAK-SR die Verwaltung beauftragt hatte, verschiedene
Aspekte eingehend zu untersuchen und die Funktionsweise des derzeitigen Systems bis
zum Frühjahr 2023 darzustellen, beriet sie im April 2023 die Motion Ettlin (mitte, OW)
für eine Beschränkung der Stellenmeldepflicht auf diejenigen Berufsarten, die eine
schweizweite Arbeitslosenquote über 8 Prozent aufweisen. Sie beantragte mit 8 zu 1
Stimmen (bei 4 Enthaltungen), den Vorstoss abzulehnen.
Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Sommersession 2023 mit der Motion.
Kommissionssprecher Primin Bischof (mitte, SO) betonte in der Debatte, dass sich das
Instrument der Stellenmeldepflicht in vielen Kantonen bewährt habe. Das Instrument
sei relativ jung und man solle deshalb vorerst abwarten, wie sich die Arbeitslosenquote
und die Anzahl der von den RAV vermittelten Stellen entwickelten, bevor man den
Schwellenwert wieder erhöhe. Daraufhin zog Motionär Ettlin seine Motion zurück,
zumal das Anliegen in seinen Augen kaum Chancen auf Annahmen im Ständerat hätte.

MOTION
DATUM: 26.08.2022
GIADA GIANOLA
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Ettlin bat den Bundesrat, das Thema der Motion trotzdem weiterzuverfolgen. 30

Im Dezember 2020 reichte Balthasar Glättli (gp, ZH) eine Motion für ein nachhaltiges
Impulsprogramm zur Bewältigung der Corona-Krise ein. Dieses Impulsprogramm sollte
verschiedene Massnahmen und Ziele verfolgen, wie erhöhte Investitionen in den
Klimaschutz, Schaffung neuer Arbeitsplätze in nachhaltigen Bereichen, neue
Erwerbsperspektiven für Menschen in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit durch
Weiterbildungen und Umschulungen, eine Ausbildungsoffensive gegen den
Fachkräftemangel oder Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im
Gesundheitsbereich. Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme vom Februar
2021, die Motion abzulehnen, und verwies dabei auf bereits geplante Investitionen und
Bemühungen seinerseits sowie des Parlaments. Im Dezember 2022 wurde die Motion
abgeschrieben, da sie nicht innerhalb der zweijährigen Frist behandelt worden war. 31

MOTION
DATUM: 16.12.2022
GIADA GIANOLA

Im März 2021 reichte Nationalrat Olivier Feller (fdp, VD) eine Motion ein, mit der er den
Bundesrat beauftragen wollte, einen Gesetzentwurf zur Bildung von
Arbeitsbeschaffungsreserven seitens der Unternehmen zu erarbeiten. Konkret sollte
das 2015 aufgehobene Bundesgesetz über die Bildung steuerbegünstigter
Arbeitsbeschaffungsreserven (ABRG) wieder aktiviert und angepasst werden. Das Gesetz
sah vor, dass Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne als Reserven auf ein Sperrkonto
legen und in einer schwierigen Lage für konjunkturbelebende Massnahmen einsetzen
konnten. Eine solche Massnahme hätte den Unternehmen in der Covid-19-Pandemie
geholfen, argumentierte Feller. 
In seiner Stellungnahme vom April 2021 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen. Ihr Anliegen sei bereits in einem Postulat Noser (fdp, ZH; Po. 20.3544)
enthalten, das vom Ständerat im September 2020 angenommen worden sei. Dennoch
nahm der Nationalrat die Motion in der Frühlingssession 2023 mit 70 zu 55 Stimmen
(bei 10 Enthaltungen) an. Abgelehnt wurde der Vorstoss von den Mitgliedern der SVP-
und der Mitte-Fraktion. In der Zwischenzeit habe der Bericht in Erfüllung des
Postulates Noser gezeigt, dass in diesem Bereich keine zusätzlichen gesetzlichen
Grundlagen nötig seien, hatte Bundesrat Guy Parmelin zuvor erfolglos erklärt. 32

MOTION
DATUM: 02.03.2023
GIADA GIANOLA

Im Juni 2021 reichte Christian Lohr (cvp, TG) eine Motion ein, mit der er den Bundesrat
beauftragen wollte, im Rahmen der ALV Massnahmen für Personen, die von
struktureller Arbeitslosigkeit betroffen sind, zu planen. Konkret sollten Möglichkeiten
zu Aus- und Weiterbildungen für neue Berufe ihren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt
vereinfachen. 
In seiner Stellungnahme vom August 2021 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen. Er erachtete die geltenden gesetzlichen Grundlage in der ALV als
ausreichend. Zudem war er der Meinung, dass die Finanzierung von Grundausbildungen
und Höherqualifizierungen für Arbeitslose nicht zu den Aufgaben der ALV gehöre. 
Im Rahmen der Sondersession 2023 zog der Motionär seinen Vorstoss kommentarlos
zurück, womit das Geschäft erledigt war. 33

MOTION
DATUM: 02.05.2023
GIADA GIANOLA

Im März 2023 reichte Thomas Minder (parteilos, SH) eine Motion ein, mit der er den
Bundesrat beauftragen wollte, die Stellenmeldepflicht abzuschaffen. Eine Studie im
Auftrag des SECO habe gezeigt, dass die Stellenmeldepflicht für Berufe mit einer
gesamtschweizerischen Arbeitslosigkeit von mindestens 5 Prozent keinen signifikanten
Einfluss auf die Arbeitslosigkeit oder die Zuwanderung habe und somit «untauglich»
sei. Der Bundesrat empfahl, die Motion abzulehnen. Dass keine signifikanten
statistischen Effekte der Stellenmeldepflicht gefunden wurden, sei darauf
zurückzuführen, dass nur die Jahre 2018 und 2019 untersucht wurden, in denen die
Arbeitslosenquoten gering war. Dennoch habe die Studie festgestellt, dass die
Stellenmeldepflicht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Stellensuche in einer
meldepflichtigen Berufstätigkeit leicht erhöht habe. Zudem habe der Bundesrat das
EJPD und das WBF damit beauftragt, die Umsetzung aller Massnahmen zur Förderung
des inländischen Arbeitskräftepotenzials zu analysieren. Ende Mai 2023 zog Minder
seine Motion zurück. 34

MOTION
DATUM: 30.05.2023
GIADA GIANOLA
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Im Rahmen der Herbstsession 2023 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion
Feller (fdp, VD) zur Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven seitens der
Unternehmen. Gemäss Kommissionssprecher Hans Wicki (fdp, NW) habe die WAK-SR
die Motion einstimmig zur Ablehnung empfohlen, da sich das 2015 aufgehobene
Bundesgesetz über die Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbeschaffungsreserven (ABRG)
nicht als wirkungsvolles Instrument erwiesen habe und deswegen nicht wieder
eingeführt werden solle. Den Unternehmen stünden andere Instrumente zur Verfügung,
um ihre Resilienz zu stärken, zum Beispiel die Kurzarbeit oder die freiwillige
Reservebildung. Der Ständerat lehnte die Motion stillschweigend ab. 35

MOTION
DATUM: 18.09.2023
GIADA GIANOLA

Sozialversicherungen

Unfallversicherung

Seit Anfang des Berichtsjahres sind alle Arbeitslosen bei der SUVA gegen
Nichtbetriebsunfälle versichert; bisher erstreckte sich der Schutz lediglich auf jene
Arbeitslosen, die schon vorher versichert waren. Die Prämie - derzeit 3,1% - wird von
der Arbeitslosenentschädigung abgezogen. Eine Motion Brunner (sp, GE) im Ständerat
und eine analoge Motion Steinegger (fdp, UR) im Nationalrat (Mo. 96.3137), welche
beantragten, dass ein Teil dieser Prämie von der Arbeitslosenversicherung
übernommen werden soll, wurden auf Antrag des Bundesrates, der die Angelegenheit
noch vertieft prüfen möchte, nur als Postulat überwiesen. 36

MOTION
DATUM: 21.06.1996
MARIANNE BENTELI

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Ebenfalls erfolglos blieb eine Motion der GP, die den Bundesrat beauftragen wollte, das
Arbeitslosenversicherungsgesetz so schnell wie möglich insofern anzupassen, dass
wieder 520 Taggelder an alle Erwerbslosen ausbezahlt werden können. Argumentiert
wurde damit, dass es nicht sein könne, dass zunehmend die Gemeinden über die
Sozialhilfe für die Kosten der Arbeitslosigkeit aufkommen müssen. Der Bundesrat
entgegnete, dass eine Verlängerung der Bezugsdauer sich kaum positiv auf die
Wiedereingliederung von Stellensuchenden auswirken würde und beantragte daher die
Ablehnung der Motion. Dem folgte auch der Nationalrat und lehnte die Motion mit 131
zu 63 Stimmen ab. 37

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER

Auf den Bereich der Ausbildung von Arbeitslosen zielten zwei Motionen ab. Einerseits
eine Motion Steiert (sp, FR), die den Bundesrat aufforderte, dem Parlament Vorschläge
für eine Stärkung der im Arbeitslosenversicherungsgesetz vorgesehenen Massnahmen
für Jugendliche ohne ausreichende Ausbildung zu unterbreiten und die finanziellen
Aufwendungen in diesem Bereich zu erhöhen. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung
der Motion. Dem folgte auch der Nationalrat mit 126 zu 64 Stimmen. Andererseits eine
Motion (09.3634) Aubert (sp, VD), die forderte, dass arbeitslose Erwachsene über 25
Jahre, die keine Ausbildung auf der Sekundarstufe II absolviert haben, eine Ausbildung
machen können und gleichzeitig Taggelder erhalten. Damit wurde ein
Paradigmenwechsel im Sinne von „Erstausbildung vor beruflicher Eingliederung“
gefordert. Der Bundesrat wies in seiner Antwort auf bestehende Möglichkeiten hin und
kam zum Schluss, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für diese Massnahme nicht zu
restriktiv seien. Er beantragte die Ablehnung der Motion. Dem folgte auch der
Nationalrat und lehnte die Motion mit 123 zu 66 Stimmen ab. 38

MOTION
DATUM: 09.03.2009
LINDA ROHRER

Eine Motion Maire (sp, NE) forderte, dass Arbeitslose, welche nach längerer
Nichterwerbstätigkeit wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen möchten, ausdrücklich die
Berechtigung erhalten, arbeitsmarktliche Bildungsmassnahmen der
Arbeitslosenversicherung in Anspruch zu nehmen und in dieser Zeit als nicht
vermittlungsfähig gelten. Die Massnahme sei geeignet, zur Bekämpfung des
Fachkräftemangels beizutragen, da sie auf die nichterwerbstätige Bevölkerung abziele.
Der Bundesrat lehnte den Vorstoss ab und wies auf formelle Mängel hin. Da die
arbeitsmarktlichen Massnahmen auf eine möglichst rasche und dauerhafte
Wiederbeschäftigung abzielen, wäre es zudem paradox, die Versicherten während ihrer
Teilnahme von der Vermittlungsfähigkeit zu befreien, hiess es weiter. Der Nationalrat
folgte dem in der Frühlingssession 2016 als Erstrat und lehnte die Motion mit 137 zu 52
Stimmen ab. 39

MOTION
DATUM: 07.03.2016
FLAVIA CARONI
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Mehr Transparenz bei den Arbeitslosenkassen forderte Damian Müller (fdp, LU) in einer
Motion im Juni 2020. Dazu sah er verschiedene Massnahmen vor. So sollten die Kassen
dem Seco diverse Kennzahlen wie Leistungsindikatoren, Betriebsaufwand, -ertrag und
-überschuss, Durchschnittskotsen je Leistungspunkt oder die Verwaltungskosten
liefern. Das Seco solle die Benchmarking-Ergebnisse pro Kasse jährlich veröffentlichen,
wobei effiziente Kassen belohnt und die ineffizienten Kassen sanktioniert werden
sollten. Der Tätigkeitsbereich von Arbeitslosenkassen dürfe zukünftig nicht mehr auf ein
Gebiet und/oder einen Personen- oder Berufskreis beschränkt werden. Und
schliesslich seien Pauschalentschädigungen pro erbrachten Leistungspunkt
abzuschaffen; es dürften zukünftig nur noch die effektiven Verwaltungskosten
verrechnet werden. In der Herbstsession 2020 verdeutlichte Motionär Müller das
eigentliche Ziel der Motion: Einzig die Arbeitslosenkasse der Unia, welche von der
Gewerkschaft geführt wird und die grösste Arbeitslosenkasse der Schweiz darstellt,
rechne die Leistungen als Pauschale ab und verdiene dabei an den Verwaltungskosten,
kritisierte er. Dies solle zukünftig nicht mehr möglich sein, forderte er. 
Der Bundesrat erklärte in seiner Stellungnahme, dass der Grossteil der Forderungen von
Müller bereits erfüllt seien: Die geforderten Angaben würden bereits geliefert, das
Bonus-Malus-System entspreche bereits den Anforderungen des Motionärs und
Beschränkungen auf einen Personen- oder Berufskreis gebe es nicht. Die
Gebietseinschränkungen hätten sich hingegen bewährt. Die Transparenz sei darüber
hinaus auch bei der Pauschalentschädigung der Verwaltungskosten mittelfristig
sichergestellt, da die Kassen auch in diesem Fall auf Anfrage Angaben zu den effektiven
Kosten vorlegen müssten. Die Höhe der Pauschale werde jährlich der
durchschnittlichen Kostenentwicklung angepasst. Somit böten Pauschalen den
stärksten Anreiz für eine kosteneffiziente Leistungserbringung, ihre Abschaffung hätte
also gar kontraproduktive Folgen. Folglich empfahl der Bundesrat die Motion zur
Ablehnung. 
Mit 24 zu 13 Stimmen (1 Enthaltung) sprach sich die kleine Kammer hingegen für eine
Annahme des Vorstosses aus. 40

MOTION
DATUM: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Sur une motion d'ordre de Charles Juillard, le Conseil des États a transmis à la
commission compétente la motion Baume-Schneider qui demandait, dans le cadre de
crises telles que celle du coronavirus, la prise en compte des difficultés des personnes
sans statut légal. En effet, lors des premières mesures de semi-confinement, les files
d'attentes aux distributions de nourriture ont marqué l'opinion publique. Il s'agissait là
de beaucoup de personnes au statut précaire, dont l'impossibilité de travailler ne
pouvait pas être compensée par le filet social prenant en charge les personnes
bénéficiant d'un statut stable. La sénatrice a profité de la discussion sur sa motion pour
préciser que le statut légal comprenait aussi les situations dans lesquelles, même si
l'autorisation de séjour est garantie, celle de travailler ne l'est pas, comme par exemple
les personnes travaillant dans l'économie domestique, la restauration ou les travailleurs
et travailleuses du sexe. 41

MOTION
DATUM: 17.12.2020
SOPHIE GUIGNARD

Nachdem der Ständerat die Motion von Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) aufgrund
eines Ordnungsantrages an die SPK-SR zur Vorberatung überwiesen hatte, empfahl
diese den Vorstoss im März 2021 mit 8 zu 4 Stimmen zur Ablehnung. In der
Herbstsession 2021 beugte sich sodann der Ständerat über die Motion, welche
forderte, dass der Bundesrat in Krisenzeiten die Situation von Menschen, die keinen
rechtlich geregelten Status haben, berücksichtigt. Eine Kommissionsmehrheit und der
Bundesrat lehnten den Vorstoss unter anderem ab, weil es sich erstens um Personen
handle, die eigentlich gar nicht in der Schweiz sein dürften, sie zweitens bereits jetzt
Zugang zum Gesundheitswesen sowie zu Nothilfe hätten und weil drittens das AIG
während Krisenzeiten bereits erlaube, dass Härtefälle eine Aufnahmebewilligung
erhielten, wie Philippe Bauer (fdp, NE) für die Kommission ausführte. Mathias Zopfi
(gps, GL) hielt im Namen der Minderheit dagegen, dass sich gerade Sans-Papiers aus
Angst vor einer Abschiebung eben nicht trauen würden, mit den Behörden in Kontakt zu
treten, um Nothilfe zu beantragen, weshalb diese Motion aus seiner Sicht
zielführendere Lösungen in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen vorsehe. Dies
schien den Ständerat aber nicht zu überzeugen – er lehnte die Vorlage mit 27 zu 13
Stimmen (1 Enthaltung) ab. 42

MOTION
DATUM: 15.09.2021
SARAH KUHN
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Manfred Bühler (svp, BE) forderte in einer Motion vom Bundesrat rasche Unterstützung
für Lehrbetriebe mit Kurzarbeit. Einige Betriebe seien aufgrund einer
Konjunkturschwäche von Kurzarbeit betroffen, diese treffe auch Lehrmeisterinnen und
Lehrmeister, welche dann für die Ausbildung der Lernenden fehlten, so Bühler. Daher
solle der Bundesrat den Kantonen zumindest als Pilotprojekt erlauben, vorübergehend
die Löhne der Ausbildnerinnen und Ausbildner zu bezahlen, welche im Rahmen der
Kurzarbeitsentschädigung (KAE) vollumfänglich erwerbstätig blieben. Die Massnahme
könne unkompliziert im Rahmen eines Antrages auf Kurzarbeit umgesetzt werden und
sei kostenneutral.
Der Bundesrat argumentierte, dass die ALV nur für die effektiv ausgefallene Arbeitszeit
eine KAE zahlen könne. Wenn Ausbildende weiterhin Vollzeit in ihrem normalen
Kompetenzbereich arbeiteten, hätten sie folglich keinen Anspruch auf KAE. Die ALV
könne hingegen mit einer Präventionsmassnahme zur Unterstützung der Lernenden
dabei helfen, die Lehrverträge aufrechtzuerhalten. Die Löhne der Ausbildnerinnen und
Ausbildnern werden in der Folge teilweise vom Fonds der Arbeitslosenversicherung
übernommen, obwohl sie ihre Tätigkeit zur Ausbildung der Lernenden fortsetzen. Die
KAE dürften nicht mit diesen Präventionsmassnahmen verwechselt werden, denn die
Lehrmeisterinnen und Lehrmeister, die von einer Präventionsmassnahme profitierten,
dürften keine KAE in Anspruch nehmen. Diese aktuelle Praxis funktioniere und sei für
die Unternehmen zumutbar, resümierte der Bundesrat.
Der Nationalrat nahm die Motion entgegen des bundestätlichen Antrages in der
Herbstsession 2018 mit 114 zu 63 Stimmen bei 5 Enthaltungen an, wobei alle SP- und alle
SVP-Mitglieder und zahlreiche Grüne für Annahme des Vorstosses stimmten.
Im Ständerat wurde im Sommer 2019 detaillierter über den Vorstoss diskutiert. Eine
knappe Mehrheit der WAK-SR hatte sich ebenfalls für die Annahme der Motion
ausgesprochen. Ihre Befürworter, wie etwa Pirmin Bischof (cvp, SO) oder Didier
Berberat (sp, NE), unterstrichen in ihren Voten, dass das Ziel des Vorstosses darin liege,
die Ausbildung der Auszubildenden auch in konjunkturell schwierigen Zeiten
sicherzustellen und dadurch die Qualität des dualen Bildungssystems aufrecht zu
erhalten. Dies sei vor allem für gewisse Branchen, die unter einem Mangel an
Fachkräften litten, umso wichtiger. Ruedi Noser (fdp, ZH) hingegen vertrat die Ansicht
einer Kommissionsminderheit, als er darlegte, dass das Problem mit der geltenden
Arbeitslosengesetzgebung gelöst werden könne, dass die Umsetzung einen
administrativen Mehraufwand bedeute und dass eine solche Massnahme zu
Marktverzerrungen führen könne, wenn die öffentliche Hand den Lohn eines
Ausbildendens zahle, währenddem derselbe Ausbildende einen Gewinn für das
entsprechende Unternehmen generiere. Arbeitsminister Parmelin schloss sich den
Argumenten von Ruedi Noser an und resümierte, dass die bestehenden Bestimmungen
ausreichten, um das Ziel der Motion zu erreichen. Er befürchtete zudem ebenfalls ein
gewisses Risiko für Missbrauch in diesem Bereich. In der Abstimmung folgte der
Ständerat der Mehrheit seiner Kommission und nahm die Motion mit 31 zu 11 Stimmen
an. 43

MOTION
DATUM: 26.09.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien
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Grosse Parteien

In einem Thesenpapier für mehr Wettbewerb, flexibleren Arbeitsmarkt, bessere Bildung
und Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit von Frauen, Jugendlichen und älteren
Arbeitnehmern versuchte die Partei, auf verschiedene Forderungen nach
Revitalisierung des schweizerischen Arbeitsmarktes einzugehen. Die nach der
Ablehnung des EWR-Vertrags eingereichte und vom Nationalrat teilweise überwiesenen
Motion zur Verbesserung der Rahmenbedingungen verlangte Verbesserungen im
Bereich des Bildungs- und Forschungsstandortes Schweiz, die Vermeidung von
Diskriminierungen bezüglich Berufsausübung und Diplomanerkennung innerhalb der
Schweiz, die Beschleunigung von Bewilligungs- und Einspracheverfahren, die schnellere
Erschliessung von Bauland sowie Erleichterungen der Kapitalbeschaffung.
Diskussionslos überwies der Nationalrat auch die zum gleichen Zeitpunkt eingereichten
Motionen der CVP-Fraktion zum Abbau von Marktzutrittsbarrieren sowie zur
Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik. Eine Motion zur Finanzierung von
Risikokapital für kleine und mittlere Unternehmen wurde als Postulat überwiesen. 44

MOTION
DATUM: 01.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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